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Genehmigungsbescheid 
1. 

Auf Antrag vom 16. Mai 2017 wird der Celanese Production Germany GmbH & Co. KG ver
treten durch die persönlich haftende Gesellschafterin 

RIOMAVA GmbH 
Am Unisys-Park 1 
65843 Sulzbach 

diese vertreten durch die Geschäftsführer 
Alexander Krug und Arno Rockmann 

Am Unisys-Park 1 
65843 Sulzbach 

gemäß § 16 BlmSchG die Genehmigung für die Anlage Vinylacetat erteilt, die Anpassung der 
Zündgrenzformel am Reaktoreingang vorzunehmen sowie den Katalysator im Reaktor auszu
tauschen . Die Anlage Vinylacetat befindet sich 

Grundstück in 65929 Frankfurt am Main 
Grundbuch Gemarkung : Frankfurt am Main - Höchst 
Flur: 23 
Flurstück: 1/ 56 
Gebäude : D 425ff 

Diese Genehmigung ergeht nach Maßgabe der unter Abschnitt III . dieses Bescheides aufge
führten Pläne, Zeichnungen und Beschreibungen und unter den in Abschnitt IV. festgesetzten 
Nebenbestimmungen . 

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen . 

II. Maß ebliches BVT-Merkblatt 
Für die hiermit genehmigte Anlage ist das Merkblatt über die besten verfügbaren Techn iken 
für die Herstellung organischer Grundchemikalien maßgeblich . 

Regierungspräsid,um Darmstadt Telefon . 069-2714-0(Zentrale) Fristenbriefkasten : 
Abteilung Arbeit sschutz und Umwelt Frankfurt Telefax : 069-2714 5950 Lu,senplatz 2. 
Gutleutstraße 114 Internet www.rp-darmstadt .hessen.de 64283 Darmstadt 
60327 Frankfurt am Ma,n 



III. Antragsunterlagen 
Der Genehm igung liegen fo lgende Unterlagen zu Grunde: 

- der Genehmigungsantrag vom 16. Mai 2017, vorgelegt mit Schreiben der lnfraserv 
Höchst (G-22535) vom 18. Mai 20-17, Austauschunterlagen mit Schreiben vom 29. 
März 2018, eingegangen am 5. April 2018, Austauschunterlagen mit Schreiben vom 9. 
Juli 2019, eingegangen am 10. Juli 2019 
Gutachten 2017-CEF-06 (Stand Mai 2017) zur Plausibilitätsprüfung 
Nachtrag zum Gutachten 2017-CEF-06-N01 vom 24 . Februar 2018 
Auswirkungsbetrachtung CSL-17-2062 vom 29 . Januar 2018 für eine Leckage am 
Kreisgassystem der Vinylacetat-Anlage 
Gutachten 2019-CEF06 (Stand Mai 2019) vom 19. Juni 2019 zur Implementierung der 

Ausgangszustandsbericht vom 20. Dezember 2017 
Antragsunterlagen gemäß dem Inhaltsverzeichnis im Anhang zu dieser Genehmigung . 

IV. Nebenbestimmungen gemäß§ 12 BlmSchG 
1. Allgemeines 

1.1 
Die Inbetriebnahme der neuen ist der zuständigen Überwachungsbehörde 
zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen . 

1.2 
Die Urschrift oder eine Kopie des bestandskräftigen Bescheides sowie der dazugehörenden 
oben aufgeführten Unterlagen sind am Betriebsort aufzubewahren und den Mitarbeitern der 
Genehmigungs- oder Überwachungsbehörden und bei der Durchführung von Prüfungen 
den Sachverständigen auf Verlangen vorzulegen . 

1.3 
Die ist entsprechend den vorgelegten und im Abschnitt III genannten Un-
terlagen zu implementie ren und zu betre iben , soweit im Folgenden keine abweichenden Re
gelungen getroffen werden . Eine Umstellung auf die bisher 
nur unter den Voraussetzungen der Nebenbestimmung Nr. V/2.16 möglich . 

1.4 
Ergeben sich Widersprüche zwischen dem Inhalt der Antragsunterlagen und den nachfol
genden Nebenbestimmungen , so gelten die Letzteren. 

1.5 
Die Nebenbestimmungen früher ertei lter Genehmigungen/Erlaubnisse gelten fort , soweit im 
Folgenden keine Änderungen oder weitergehenden Maßnahmen gefordert sind. 

1.6 
Den Mitarbeitern sind die für den Betrieb der Anlagenänderung im Genehmigungsbescheid 
enthaltenen Regelungen bekanntzugeben . 
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1.7 

2.1 

Während des Betriebs der Anlage muss ständ ig eine verantwortliche und mit der Anlage ver
traute Person anwesend oder kurzfristig erreichbar sein. 

2. Anlagensicherheit 

Die zur in der 
sicherheitsgerichteten Steuerung der Anlage hinterlegten Konstanten zum molaren Normvo
lumen , des Umgebungsdruckes und der Faktor zur Umrechnung von °F in °R sind auf 

anzu-
passen . 

2.2 
Die in der sicherheitsgerichteten Steuerung der Anlage (HIMA) zur 

Grenzwert von 
neuen 

g/mol anzupassen . 

2.3 
In der übergebenen Grenzwert liste vom 14. Mai 2019 wird als unterer Grenzwert des Re-
chengliedes TRCA±ZA± angegeben . Die benutzte ist jedoch 
nur bis minimal - gü ltig . In der sicherheitsgerichteten Steuerung der Anlage ist ein 

mit Auslösung der „AS1 = Anlagenabscha ltung" zur Einführung der 
zu programm ieren . 

2.4 
Die vorgelegte und als Anhang 12 dem Gutachten vom 19 . Juni 2019 be igefügte -

- zur Prozess leittechn ik ist zur Inbetr iebnahme der neuen umzu setzen. 
Dazu sind d ie im Anhang 12 in der ■■■■■I n den beiden Spalten „Gutachten " durch 
Fettdruck hervorgehobenen Schaltpunkte in der sicherheitsgerichteten Steuerung der An 
lage (HIMA) zu programmieren . 

2.5 
Zur für Instrumentenfeh ler ist be i kompens ier
ten Messungen der Messfehler aus dem Fehler der Messung selbst und der zur Korn pensa
tion genutzten Messungen mittels linearer Fehlerfortpflanzung auf Bas is der 1. Ableitungen 
der u berechnen . 

2.6 
sind zukünftig für die 

pos itive 
Zu 

negative Vorzeichen zu benutzen . 

2.7 
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2.8 

2.9 

Bei einer zukünftigen Anpassung auf Grund der Betriebserfahrung 
mit der neuen ist die mögliche Änderung des aus der Betriebsweise der 
Vergangenheit erm ittelten pauschalen Messfeh lers der 
- auf se in e Gü ltigkeit zu prüfen und durch ein en nac 
nen Sachverständ ig en bestätigen zu lassen . 

Zu r siche ren überwachung der ist in ein em 
Sicherhe itsgespräch unte r Beachtung de r noch ausstehenden Bewertung zur potent iellen 
Auswirkung des Fehlers der 
und festzulegen . Mögliche Auswirkungen auf den 
sind dabei zu beachten . Sicherheitsgespräch~ nd die daraus ggf. folgenden Änderun-
gen an der zur Prozessleittechnik und den Sicherheitsabständen des - sind 
durch einen nach §29b BlmSchG bekannt gegebenen Sachverständigen bis zur Inbetrieb
nahme der neuen ■■■■■■■zu prüfen . 

2.10 
Im nächsten betriebsmäßigen An lagenstillstand (August2019) ist die Sensorik der Tempera
turmessung- am Essigsättiger - gegen eine Sensorik mit einer 
zu ersetzen. 

2.11 
Das ist auf eine neue betriebl iche 
Druckmessung zu verlegen , die nicht zur Messwert-Kompensation der 

benutzt w ird . 

2.12 
Die Armatur- im zum Anfahren des Kreisgasverdichters . _genutzten „kleinen 
Kreislauf' ist durch eine mechanische Sicherun egen fehlerhaftes Offnen während laufen-
der u sichern . . 

2.13 
Die Anbindung von genutzten Teil-
strom unterhalb des Wärmetauschers ■■■la uf dem R&I-Ffießbild Zeichnungsnr-

ist zur Inbetriebnahme der neuen durch ein Ausbaustück 
gegen Fehlbedienung zu sichern . Alternativ kann die Steckscheibe in der Anbindung in die 
Liste der sicherheitsrelevanten Anlageteile des Betri ebes aufgenommen werden . Sie ist dort 
den betriebsinternen Verfahrensabläufen zur Außerbetriebnahme einer Einrichtung zur Anla
gensicherheit zuzuordnen . 

Bei zukünftigen apparativen Änderungen von Komponenten des Zuverlässigkeitsblockdia-
gramms zum ist die erreichte Qualität SIL2 unter dem add itiven Ansatz der 
Zuverlässigkeit von Sensorik, Logik, Aktorik und zu prüfen . 

Genehm igung nach§ 16 BlmSchG 
vom 29. Juli 2019, Az. .: IV/F-43.2-368/1 2-Gen13/17 

Seite 4 von 16 

2.14 



2.15 

2.16 

2.17 

und der neuen 

Zur Einhaltung der berechneten Qualität SIL2 sind alle in die Berechnungen zum - und zu 
den Gültigkeitsgrenzen der eingehenden Analysen (,,QZ"-Messungen) min
destens monatl ich zu kalibrieren und alle Druck-/Temperatur-/Durchflussmessungen 
(,,PZ/TZ/FZ"-Messungen) mindestens jährlich zu prüfen . 

Zur Einhaltung des SIL 2 dürfen alle in die Berechnung zum . eingehenden sicherheitsge
richteten Messungen (,,QZ/PZ/TZ/FZ"-Messungen) , die in der Sicherheitsarchitektur 1002 be
trieben werden , be i Ausfall eines Gerätes maximal 36 Stunden in der Sicherheitsarchitektur 
1001 ohne Auslösung der Anlagenabschaltung 1 weiter betrieben werden . Davon ausge-
nommen sind nur die und die Gaschromatographen 

mit einer zulässigen Reparaturzeit von maximal 48 Stunden . 
Eine Uberschreitung dieser Zeiten ist nur möglich , wenn durch Ersatzmaßnahmen eine zur 
Sicherheitsarchitektur 1002 adäquate Zuverlässigkeit der Einzelmessung erreicht werden 
kann. 
Die möglichen Ersatzmaßnahmen sind spätestens 12 Monaten nach lnbetriebnahmefestzule
gen und in einer Betriebsanweisung zu beschreiben . Sollte eine Ersatzmaßnahme die Um
stellung auf die alte darstell~n, ob die Nebenbestimmun
gen dieses Bescheides auch für die bisherige----und die dort einfließenden 
Parameter passend sind. Der Prozessder Umstellung ist ebenfalls zu berücksichtigen und zu 
beschreiben . 
Die Ersatzmaßnahme sind durch einen nach § 29 b BlmSchG anerkannten Sachverständigen 
zu beurteilen . 
Die Ausfallzeiten dieser sicherheitsgerichteten Messungen, die länger als 36 bzw. 48 Stunden 
andauern , und die ergriffenen Ersatzmaßnahmen sind zu dokumentieren und drei Jahre auf
zubewahren. 

sind d ie Gültigkeitsgrenzen der 
in die Betriebsanweisung 2.2 (Wiederanfahren der Reak-

tion) und 3.2 (Anfahren nach AS 1) zu integrieren . 

2.18 
Vor Inbetriebnahme ist durch einen nach§ 29 b BlmSchG anerkannten Sachverständigen die 
ordnungsgemäße Umsetzung der Nebenbestimmungen 2.1 bis 2.17 zu bescheinigen und 
dem RPDA IV/F-43.2 vorzulegen . Hiervon ausgenommen ist der unter Nummer 2.16 2. Ab
satz . 

Redaktionelle Anmerkungen 
2.18 
Die readaktionellen Änderungen sind bei der nächsten Fortschreibung bzw. Aktualisierung 
des Sicherheitsberichts und der R&I-Fl ießbilder zu berücksichtigen : 

Die aus den Druckmessungen am Eingang der Reaktoren gebildete Messgröße 
wirktau~ed auf 

R&I-Fließbild - . Dort is .........als Eingang dargestellt. 
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an 
Für die O2 -An alyse n Q(Z) - nach dem 
R& I-Fließb ild BI. - wird für da s 

- ein e „min."-Auswahl geze igt , tatsächlich erfolgt eine „max ."-Auswah l. 
• Die sich aus den , teilweise neuen , Anforderungen zur Druck-/T empera tuü berwa

chung ergebenden direkten Scha ltfunkt ionen sollten in der Da rste llung auf den R& I-
Fließbildem im Abgleich mit der kontrolliert werden . Zum Be ispie l 
sind d ie aus den Temperatur~en am Ausgang des Essigsättiger~ geb il 
deten Messgrößen TRCA±Z~ bzw. TYRA-ZA-■-■ auf dem R&I-Fließbi ld BI. 
2 falsch ohn e d ie Funktion ZA- auf die AS 1 bzw . die Rechenfunktion QYR••■ dar
geste llt. 
In der Betriebsvorsch rift BV 2.02 (Anfahren), BV 3 03 (AS 2) und SV 3.04 (Anfah ren 
nach AS 2) wird wiederholt ein e Armatur - als Abtrennung de r Roh rleitung von 

zum Wasserwäscher - genannt . Diese Armatur 
wurde laut vorliegendem R& I-Fließbild BI. 1 in ■■l umbenannt. 

3. Bodenschutz/Ausgangszustandsbericht 
3.1 
An den Grundwassermessstellen 11 N.1, 137N 1, 71 N1 , 134N 1 und 68N1 sind fo lgende Para
meter zu erfassen: 

1. Vinylacetat 
2. Aceta ldehyd 
3. Kal ium 4 _ _ 

5. TOV 
6 . DOC 

3.2 
Die unter 3.1 genannten Stoffe und Parameter sind an den dort genannten Messstellen im 
5jäh rigen Beprobungs rhythmus zu untersuchen, also das nächste Mal im Jahr 2022 . 
Als erstm alige Untersuchung g ilt die Grundwasseruntersuchung im vorgelegeten Ausgangs
zustandsbericht 22-ALM-20 17 vom 20. Dezember 2017. 

3.3 
Die Ergebnisse sind im Turnus von 5 Jahren, beginnend 2022, in einem Bericht darzustel len 
und zu bewerten . Der Beri cht ist dem dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abtei lung IV, -
Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 41 .5 - Bodenschutz West (RPDA-IV/F 41 .5) 
jeweils bis zum 31. März des Jahres vorzulegen. 

3.4 
Werden bei den Probennahmen Auffälligkeiten festgestellt , d ie die Verlagerung e iner 
Grundwasserbelastung oder einen neuen Einzug dokumentieren , ist dies umgehend dem 
RPDA-IV/F 41.5, mitzuteilen . 

Einstellung des Betriebs 
3.6 
Mit der Anzeige der Stillegung des Betriebs der An lage nach § 15 Abs. 3 BlmSchG ist ein mit 
dem RPDA-IV/F 41 .5 abgestimmtes Untersuchungskonzept für den Endzustandsbericht vor
zulegen . 
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Nach Stil llegung des Betriebs sind Untersuchungen des Untergrundes durchzuführen, um zu 
prüfen , ob eine Rückführungspfl icht zum Ausgangszustand besteht. 

3.7 
Der Endzustandsbericht ist durch ein fachkund iges Ingenieurbüro oder eigenes qual ifiz iertes 
Personal zu erste llen. Die Sach- und Fachkunde ist entsprechend zu dokumentieren . 

4. Abfallrecht 
4.1 
Abfa llschlüssel-Zuweisungen in den Antragsunterlagen sind im abfa llrechtlichen Nachweis
verfahren anzuwenden. Änderungen der Abfallschlüssel können nur in begründeten Einzel
fällen und mit schriftl icher Zustimmung des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung IV, -
Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt , Dezernat IV/F 42 .2 - Abfallwirtschaft West (RPDA-IV/F 
42 .2) erfolgen . Diese Zustimmung muss vor Beg inn der Entsorgung erte ilt werden . 

4.2 
Fallen be im Betrieb der Anlage- z.B. aufgrund von Betriebsstörungen-, bei Reinigungs- und 
Wartungsarbeiten oder be i Betri ebsstillleg ung Abfä lle an, die noch nicht im Rahmen von Ge
nehm igungen beurte il t wu rden , sind diese dem RPDA-IV/F 42 .2 mitzuteilen 

V. Begründung 

Verfahrensablauf 
Die Celanese Product ion Germany GmbH & Co. KG hat am 16. Ma i 2017 den Antrag gestel lt, 
d ie An lage Vinylacetat ändern zu können . Gegenstand des Antrags ist zum einen der Aus
tausch des Katalysators und zum anderen eine Anpassung der 

. Mit diesem Antrag hat die Antragstel
lerin ferner die Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß§ 8a BlmSchG für den Austausch 
des Katalysators beantragt . Die Zulassung desvorzeitigen Beginns wurde am 26. September 
2017 positiv besch ieden . Am 20. März 2018 wurde ein weiterer Antrag auf Zulassung des 
vorze itigen Beg inns nach § 8a BlmSchG für Programmierungsarbeiten im An lagenstil lstand 
zur Vorbereitung de r Umstellung auf die neue ■■■■■■l geste ll t. 
Der Genehmigungsantrag vom 16. Mai 2017 wurde verbunden mit dem Antrag , gemäß§ 16 
Abs . 2 BlmSchG von der öffentlichen Bekanntmachung und Auslegung des Antrages und der 
Unterlagen abzusehen, da erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 BlmSchG ge
nannte Schutzgüter nicht zu besorgen sind. In den Antragsunterlagen wird nachvollz iehbar 
dargelegt , dass durch die beantragte Änderung erhebliche nachteilige Auswirkungen nicht 
zu besorgen sind . Dem Antrag wurde daher gefolgt. 

Umweltverträgl ichkeitsprüfung 
Bei der Anlage Vinylacetat handelt es sich um eine Anlage nach Nr. 4.2 nach dem Anhang 1 
zum Gesetz über die Umweltverträg lichkeitsprüfung (UVPG). Für das beantragte Vorhaben ist 
in einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfa lls festzustel len , ob Errichtung und Betrieb einer 
solchen An lage einer Umweltverträg li chkeitsprüfung bedürfen . 
Diese Vorprüfung , d ie den Kriterien der Anlage 3 zum UVPGfo lgte , hat ergeben, dass für das 
Vorhaben keine Umweltverträg li chkeitsprüfung durchgeführt werden muss. 
Folgende Sachverhalte führten zu dieser Feststellung : 
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Die Anlage Vinylacetat wird in einem Industriegebiet betrieben ; sie liegt außerhalb von Natur
schutz- und Wasserschutzgebieten. Mit dem Vorhaben sind keine Änderungen der Produkti
onsverfahren und der genehmigten Betriebsweisen verbunden . Eswerden keine neuen Stoffe 
eingesetzt , die Abfall- und Abwassersituation der Anlage bleiben unverändert. Die Grenzwerte 
der Technischen Anleitung zur Reinha ltung der Luft und der Technischen Anle itung zum 
Schutz gegen Lärm werden weiterhin eingehalten . 

Des Weiteren ist gemäß§ 3b Abs. 2 UVPGzu prüfen , ob die Verpfl ichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, wenn mehrere Vorhaben derselben Art, die 
gleichzeitig von demselben oder mehreren Trägern verwirklicht werden sollen und in einem 
engen Zusammenhang stehen (kumulierende Vorhaben) , zusammen die maßgeblichen Grö
ßen- oder Leistungswerte erreichen oder überschreiten. 
Die Prüfung hat ergeben , dass für An lagen der Nummer 4.2 nach dem Anhang 1 zum Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) keine Leistungsgrenzen oder maßgeblichen 
Größen existieren , die eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü
fung auslösen. 
Weitere Tatsachen, die die Besorgnis erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen begrün
den könnten , liegen nach Einschätzung des Regierungspräsidiums Darmstadt nicht vor. 
Das Ergebnis der Vorprüfung des Einzelfalles wurde gemäß§ 5 des UVP-Gesetzesim Staats
anzeiger des Landes Hessen am 15. Juli 2019 veröffentlicht. 

Ausgangszustandsbericht (AZB) 
Bei der Anlage Vinylacetat handelt es sich um eine !ED-Anlage (Nr. 4.1.2, Eintrag Ein Spalte 
d im Anhang 1 zur 4. BlmSchV) . Daher ist für re levante gefährliche Stoffe im Sinne des§ 3 
Abs . 10 BlmSchG ein Bericht über den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser (Aus
gangszustandsbericht) zu erstellen , wenn und soweit eine Verschmutzung des Bodens und 
des Grundwassers mögl ich ist(§ 10 Abs . 1 a BlmSchG). Bei dem ersten nach dem 7. Januar . 
2014 gestellten Änderungsantrag ist, soweit eine Verschmutzung des Bodens und des 
Grundwassers möglich ist, unabhängig davon , ob die beantragte Änderung der Verwen
dung , die Erzeugung oder die Freisetzung relevanter gefährl icher Stoffe betrifft , ein Bericht 
über den Ausgangszustand hinsichtlich der gesamten Anlage vorzulegen(§ 25 Abs. 2 der 9. 
BlmSchV) . 
Die Antragstellerin hat den Antragsunterlagen ein Untersuchungskonzept zur Erstellung ei
nes Berichts über den Ausgangszustand von Boden und Grundwasser für die gesamte An
lage beigefügt . Am 20. Dezember 2017 wurde der AZB dem Regierungspräsidium Darm
stadt , Abteilung IV, - Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, Dezernat IV/F 43.2 - 1mmissions
schutz (Chemie West, Chemikalienrecht) - (IV/F-43 .2) vorgelegt , geprüft und hiermit freige
geben . 

§ 50 BlmSchG - raum bedeutsame Planung 
Die bestehende Anlage ist Teil des Betriebsbereichs der oberen Klasse der Celanese Pro
duction Germany GmbH & Co. KG am Standort Industriepark Höchst nach der Störfall-Ver
ordnung (12. BlmSchV). In der Anlage Vinylacetat werden Störfallstoffe in Mengen gehand
habt, die sie als sicherheitsrelevanten Tei l des Betriebsbereiches qualifizieren. Diese Pflich
teneinstufung ändert sich durch das beantragte Vorhaben nicht. Im Rahmen des beantragten 
Vorhabens 

werden ke ine neuen gefährl ichen Stoffe gehandhabt 
bleiben die gehandhabten Stoffmengen unverändert 
ändert sich die das Gefahrenpotential prägende Verfahrensparameter nicht 
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ändern sich die zur Beurte il ung de r Störfa ll auswirkun gen heranzuziehende Paramete r 
nicht 
bleibt d ie Änderung im Anlagenbere ich der bestehenden An lage Vinylacetat 
w ird kein grundsätzl ich ande res Verfahren e ingeführt. 

Som it ergeben sich durch das Vorhaben keine sig nifikanten Änderungen im Hinbl ick auf die 
angemessenen Abstände der Anlage Vinylacetat. 

Prüfung der Genehm igungsvoraussetzungen 
Im Verlauf des Genehm igungsverfahrens wa r festzuste llen , ob d ie Genehm igungsvorausset
zungen gemäß§ 6 Blm SchG vo rli ege n oder durch Nebenbest im mungen gemäß § 12 Blm
SchG herbe igeführt werden können . 
Folgende Behörden , deren Aufgabenbere ich durch das Vorhaben berührt wird (vgl . § 1 O 
Abs . 5 Bl mSchG ), wurden bete ili gt: 

- die durch das Vorhaben bet roffene n Fachdezernate der Genehm igungsbehörd e, wo
be i folgende Bere ich e abgedeckt wurden : 

• Immissionsschutz Dez . IV/F-43 .2 
• Arbeitsschutz Dez . IV/F-45 .1 
• Wasserrecht Dez . lV/F-41.4 
• Abfallrecht Dez . IV/F-42 .2 
• Bodensch utz Dez . lV/F-41.5. 

Anlag ens icherheit/Störfallverordnung(§ 5 Abs . 1 Nr . 1 BlmSchG) 
Der Standort der Ce lanese im Indu str iepa rk Höchst ist e in Betriebsbere ich der obe ren Klasse 
nach Störfa ll verordnung . Für d ie An lage Vinylacetat li egt e in an lagenbezogener Sicherhe its
be ric ht , Stand Jul i 2017 vo r . Die bea ntragten Änderungen führen zu keiner Erhöhung der in 
der Anlage vorhandenen Mengen an gefährlichen Stoffen nach Anhang I Störfallverordnung . 
Dieser projektbezogene Sicherhe itsbericht und spez ielle Fragen wurden durch ein en nach§ 
29 b Blm SchG bekanntgegebenen Sachverständ igen geprüft. Der Prü fbe richt ergab , dass 
gegen d ie Anlage ke ine sicherhe itstechn ischen Bedenken bestehen , wenn d ie im Gutachte n 
em pfoh lenen Maßnahmen umgesetzt werden . Dieser Meinung schl ießt sich die Genehm i
gungsbehörde an . Die Maßnah menempfehlungen haben ihren Niederschlag in den Neben 
bestimmungen V/2.1 b is 2 .18 gefunden . 

Zu V/2 .16 
Die Ersatzmaßnahmen sol len e in e adäquate Zuverläss igke it haben wie ein e 1002 Sicher
heitsarchitektur , d.h. es so llen gle ichwert ige Ersatzmaßnahmen ergriffen we rden . Diese sind 
im Rahmen ein er Gefahrenana lyse /Sicherhe itsgespräch festzulegen und zu beschreiben . Da 
als mögl iche Ersatzmaßnahme auch die Umstel lung auf die bisher ve rwendete 

- mögl ich ist , wurde diese Maßnahme expl izit mit in d ie Nebenbestimmung aufge nom-
men . Das Umstellen der von neuer auf alte so llte im 
Rahmen der Ersatzmaßnahmen d ie Ausnahme se in . Mit dieser Genehmigung wurde d ie Be
tr iebswe ise mit der neuen - genehm igt . Ein e Änderung bedarf entweder ei
ner Anzeige nach§ 15 Blm~ Ande run gsgeneh mi gung nach§ 16 Blm SchG. 

Energieeffizienz 
Die vorhande nen Maßna hm en zu r effizienten Ene rg ien utzun g werden in Kapite l 12 besch rie
ben . Es werden ke ine we iteren Einsp arpo te nti ale gesehen . 

Genehmigung nach§ 16 Bl mSchG 
vom 29. Jul i 2019, Az . IV/F-43.2-368/12-Gen13/17 

Seite 9 von 16 



Betriebsstil llegung 
Im Hinblick auf§ 5 Abs. 3 BlmSchG- Maßnahmen bei Betriebseinstellung - hat die Antrag
stellerin die aus heutiger Sicht denkbaren und erforderl ichen Schritte dargelegt. 
Es bestehen keine Hinweise darauf, dass die Antragstel lerin im Falle einer tatsächlich anste
henden Betriebsstilllegung ihren diesbezügl ichen Pflichten nicht nachkommen wird . 
Diese Regelungen können allerdings naturgemäß nicht vol lständig sein. Details oder erfor
derliche weitergehende Maßnahmen werden erst im Rahmen der Anzeige nach§ 15 Abs. 3 
BlmSchG festgelegt werden können . 

Sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 

Arbeitsschutz 
Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken. 

Bodenschutz 
Unter V/3 wurden Nebenbestimmungen für eine regelmäßige Untersuchung des Grundwas
sers auf bestimmte Stoffe und Parameter formuli ert. 

Abfallrecht 
Die Nebenbestimmungen V/4 ergehen aufgrund § 7 -Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft-, 
§ 9 -Getrennthalten von Abfällen zur Verwertung , Vermischungsverbot- und§ 15- Grund
pflichten der Abfallbeseitigung- des Kreislaufwirtschaftsgesetzes - KrWG in Verbindung mit 
§ 1 5 Abs. 1 und 2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz - HAKrWG. 

zusammenfassende Beurtei lung 
Gemäß§ 6 BlmSchG in Verbindung mit den§§ 5 und 7 BlmSchG ist die Genehmigung zu er
teilen , wenn unter Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 

schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und er
hebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorge
rufen werden können , 
Vorsorge gegen schäd liche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren , erhebliche 
Nachteile und erhebliche Belästigungen getroffen wird , insbesondere durch die dem 
Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen, 
Abfälle vermieden , nicht zu vermeidende Abfälle verwertet und nicht zu verwertende 
Abfälle ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden , 
Energie sparsam und effizient verwendet wird , 
der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkommen wird und 
andere öffentlich-rechtl iche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errich
tung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen . 

Die Prüfung des Antrags durch die Genehmigungsbehörde sowie die eingeholten Stellung
nahmen haben ergeben , dass die oben genannten Voraussetzungen nach den§§ 5 und 6 
BlmSchG unter Berücksichtigung der unter Abschnitt IV. aufgeführten Nebenbestimmungen 
erfü llt sind und damit Beeinträchtigungen durch die betreffende Anlage nicht zu erwarten 
sind. 
Da auch andere öffentlich-rechtliche Vorschriften dem beantragten Vorhaben nicht entge
genstehen , war die Genehmigung zu erteilen . 
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VI, Kostenentscheidung 

Die Kosten des Verfahrens hat nach § § 1 , 2 und 11 des Hessischen Verwaltungskostengeset
zes d ie Antragstellerin zu tragen . 
Über d ie zu erhebenden Verwaltungskosten ergeht ein gesonderter Bescheid. 

VII. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
Adalbertstraße 18 
60486 Frankfurt am Main 

erhoben werden . 

(./)-~ 
:t, 

- ' 

Anlagen : lnh ltsverzeichnis der Antragsunterlagen 
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